
























Von: netzbau-anfrage@netcologne.de
An: Probierz, Maximilian
Thema: [netcologne.de #735607] Stadt Bornheim - Bplan Ro 24 in Roisdorf // 9. Änderung des Flächennutz. Stat

Bornheim in Roisdorf
Datum: Mittwoch, 22. August 2018 09:49:59
Anlagen: Roisdorf, Bornheim.pdf

Roisdorf.pdf

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Zeit bestehen unsererseits keine Bedenken und aktuelle Planungen bezüglich eines Netzausbaus
in diesem Bereich.

Beachten Sie, dass hiermit keine Leitungsauskunft und somit auch keine Aussage über bestehende
oder geplante Anlagen der NetCologne GmbH erteilt wurde.
Registrieren Sie sich hierzu an unserer Online Planauskunft unter der URL
https://planauskunft.netcologne.de/ und stellen Sie Ihre Anfragen über diese.
Sie erhalten zu jeder Leitungsauskunft eine Schutzanweisung, eine pdf-Datei als Übersicht und
sofern Anlagen der NetCologne vorhanden sind eine dxf-Datei über diese.

Mit freundlichen Grüßen
Gunnar Eschmann

 

mailto:netzbau-anfrage@netcologne.de
mailto:Maximilian.Probierz@Stadt-Bornheim.de
https://planauskunft.netcologne.de/
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Von:    Vidal Blanco, Bärbel <baerbel.vidal@amprion.net>
Gesendet:       Freitag, 6. Juli 2018 09:01
An:     Probierz, Maximilian
Betreff:        Leitungsauskunft - Vorgangs-Nr. 120679, Bebauungsplan Ro 24 in der 
Ortschaft Roisdorf
Signiert von:   baerbel.vidal@amprion.net

Kategorien:     Stellungnahme TÖB

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 28.40.2017 haben wir im Rahmen der Beteiligung Träger
öffentlicher Belange eine Stellungnahme zur o. g. Bauleitplanung abgegeben.

Diese Stellungnahme behält auch für den nun eingereichten Verfahrensschritt
weiterhin ihre Gültigkeit.

Gegen einen Satzungsbeschluss zur o. g. Bauleitplanung in der jetzt
vorliegenden Fassung bestehen aus unserer Sicht keine Bedenken.

Wir gehen davon aus, dass Sie bezüglich weiterer Versorgungsleitungen die
zuständigen Unternehmen beteiligt haben.

Mit freundlichen Grüßen

Bärbel Vidal Blanco
Amprion GmbH 
Betrieb / Projektierung 
Leitungen Bestandssicherung
Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund 
T intern 15711 
T extern +49 231 5849-15711
mailto: baerbel.vidal@amprion.net
www.amprion.net 
Aufsichtsrat: Heinz-Werner Ufer  (Vorsitzender)
Geschäftsführung: Dr. Hans-Jürgen Brick, Dr. Klaus Kleinekorte 
Sitz der Gesellschaft: Dortmund - Eingetragen beim Amtsgericht Dortmund -
Handelsregister-Nr. HR B 15940 - USt.-IdNr. DE 8137 61 356
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Von:    Linden Hubertus <Hubertus.Linden@e-regio.de>
Gesendet:       Dienstag, 17. Juli 2018 15:19
An:     Probierz, Maximilian; Bürgerdialog Stadt Bornheim
Betreff:        Bebauungsplan RO24 in der Ortschaft Roisdorf
Signiert von:   hubertus.linden@e-regio.de

Kategorien:     Stellungnahme TÖB

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Probierz

bezugnehmend auf Ihre Anfrage vom 21.06.2018, Az.: 61 26 01 – Ro 24 teilen wir Ihnen als Eigentümerin 
des Erdgas-Versorgungsnetzes mit, dass unsererseits gegen das beabsichtigte Verfahren keine Bedenken 
bestehen. Innerhalb des dargestellten Planbereichs sind Leitungsanlagen der e-regio zur Erdgas-
Versorgung nicht vorhanden.
Im Zuge der weiteren Entwicklung des Planbereiches kann das Erdgas-Versorgungsnetz -den 
Bedürfnissen entsprechend- von der bestehenden Versorgungsanlage in der Straße „Rosental“aus, 
erweitert werden. 

Hinweise für die Verlegung von Versorgungsleitungen:
Um spätere Aufbrüche in Fahrbahnen zu vermeiden empfehlen wir, die Versorgungsleitungen gebündelt 
in den Nebenanlagen (Gehwegen, Parkstreifen o.ä.) unterzubringen. Die Breite dieser Nebenanlagen ist 
so zu dimensionieren, dass die geforderten Sicherheitsabstände der Versorgungsleitungen untereinander 
eingehalten werden können. Als Richtmaß sollte hier eine Mindestbreite von 1,50 m für Gas-, Wasser-, 
Strom- und Kommunikationsleitungen gelten. 
Diesbezüglich sind zwingend auch die Mindestabstände zu evtl. Nahwärmeversorgungsleitungen zu 
beachten.

Hinweis zu Baumstandorten / Bepflanzungen: 
Wir weisen darauf hin, dass eventuell geplante Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere das Anpflanzen 
von Bäumen, grundsätzlich außerhalb von Leitungstrassen anzustreben sind. Weitere Informationen 
hierzu enthält das technische Merkblatt DVGW GW 125 "Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle", 
aktualisiert erschienen im Februar 2013, ergänzt durch das Beiblatt zu GW 125, erschienen im März 
2016.  

Es gilt, Präventivmaßnahmen zu ergreifen zum Schutz von Ver- und Entsorgungsleitungen vor 
dynamischen und statischen Belastungen durch Baumwurzeln. Der Präventivschutz reicht von der 
Baumart-Auswahl bis zu sinnvollen und wirksamen technischen Schutzmaßnahmen. Zu den kritischen 
Baumarten zählen nach derzeitigem Kenntnisstand: Ahorn, Götterbaum, Rosskastanie, Pappel, Platane 
und Blauzeder. Wir bitten, dies bei der Aufstellung der Pflanzliste entsprechend zu berücksichtigen.

Freundliche Grüße 

Hubertus Linden 
 
Netzplanung 
 
 
  
 
e-regio GmbH & Co. KG _ Rheinbacher Weg 10 _ 53881 Euskirchen  
Telefon 0 22 51 / 708-223  
Telefax 0 22 51 / 708-9223  
Mobil 0 160 / 901 55 62 7  
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hubertus.linden@e-regio.de  
www.e-regio.de  
www.facebook.com/e-regio  
 
Spannendes aus der Region im e-regio-Blog: www.energie-zeit.de 
Smart Home? Einfach mit e-regio easy  
www.e-regio.de/easy 

 
e-regio GmbH & Co. KG, Telefon: 0 22 51 / 708-0, Fax: 0 22 51 / 708-163, Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. 
Uwe Friedl, Amtsgericht Bonn HRA 5884, 
Persönlich haftende Gesellschafterin: e-regio Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH, Geschäftsführer: 
Dipl.-Kfm. Christian Metze, Amtsgericht 
Bonn HRB 12691  
 
 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 17.07.2018 

Seite 1 von 1 

 

 

Aktenzeichen: 

22.5-3-5382012-438/18/ 

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr  Weihe 

Zimmer 116 

Telefon: 

0211 475-9710 

Telefax: 

0211 475-9040 

kbd@brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Mündelheimer Weg 51 

40472 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-9040 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de  

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis D-Flughafen, 

Buslinie 729 - Theodor-Heuss-

Brücke 

Haltestelle: 

Mündelheimer Weg 

Fußweg ca. 3 min 

 

Zahlungen an: 

Landeskasse Düsseldorf 

Konto-Nr.: 4 100 012 

BLZ: 300 500 00 Helaba 

IBAN: 

DE41300500000004100012 

BIC: 

WELADEDD 

 

 

 

 

 
 
 

 

Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 

Bezirksregierung Düsseldorf 

Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) / Luftbildauswertung 
Bornheim, Bebauungsplan Ro 24 OT Roisdorf 
 
Ihr Schreiben vom 21.06.2018, Az.: 61 26 01 - Ro 24  
 XXX1 
 
 
Luftbilder aus den Jahren 1939 - 1945 und andere historische Unterlagen 
liefern keine Hinweise auf das Vorhandensein von Kampfmitteln im bean-
tragten Bereich. Daher ist eine Überprüfung des beantragten Be-
reichs auf Kampfmittel nicht erforderlich. Eine Garantie auf Kampfmit-
telfreiheit kann gleichwohl nicht gewährt werden. Sofern Kampfmittel ge-
funden werden, sind die Bauarbeiten sofort einzustellen und die zustän-
dige Ordnungsbehörde oder eine Polizeidienststelle unverzüglich zu ver-
ständigen.  
 
Erfolgen Erdarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen wie 
Rammarbeiten, Pfahlgründungen, Verbauarbeiten etc. empfehle ich eine 
Sicherheitsdetektion. Beachten Sie in diesem Fall auf unserer Internet-
seite das Merkblatt für Baugrundeingriffe. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite. 
 
Im Auftrag 
 
 
( Weihe) 

Stadt Bornheim 
GB 3.2 
Rathausstr. 2 
53332 Bornheim 
 
XXX012 
 

 

 
Durchschrift 

 

 

XXX011 

¹ Zur Kampfmittelüberprüfung werden zwingend Betretungserlaubnisse der betroffenen Grundstü-
cke und eine Erklärung inkl. Pläne über vorhandene Versorgungsleitungen benötigt. Sofern keine 
Leitungen vorhanden sind, ist dieses schriftlich zu bestätigen. 
XXX9 

http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/service/_Merkblatt_f__r_Baugrundeingriffe.pdf
http://www.brd.nrw.de/ordnung_gefahrenabwehr/kampfmittelbeseitigung/index.jsp


Diese Karte darf nur mit der zugehörigen textlichen Stellungnahme verwendet werden.

Aktenzeichen :

Bezirksregierung 
Düsseldorf

22.5-3-5382012-438/18

 

Datum : 17.07.2018
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1:2.000Maßstab : 

Nicht relevante Objekte außerhalb des beantragten Bereichs sind ausgeblendet.

Legende 

Blindgängerverdacht
DÍ geräumte Blindgänger

geräumte Fläche
Detektion nicht möglich militär. Anlage

Laufgraben
Panzergraben
Schützenloch
Stellung

ausgewertete Fläche(n)

Überprüfung der zu überbauenden Flächen
ist nicht erforderlich
Überprüfung der zu überbauenden Flächen
wird empfohlen
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Von:    Ellenberger, Ludger <Ludger.Ellenberger@polizei.nrw.de>
Gesendet:       Mittwoch, 4. Juli 2018 16:11
An:     Probierz, Maximilian
Betreff:        Bebauungsplan Ro 24

Polizeipräsidium Bonn
Direktion Verkehr / FüSt Bonn, 04.07.2018
- Verkehrsplanung -

Bebauungsplan Ro 24 in der Ortschaft Roisdorf

Ihr Schreiben vom 21.06.2018

Sehr geehrter Herr Probierz,

aus verkehrspolizeilicher Sicht bestehen zum derzeitigen Planungsstand keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Ludger Ellenberger
Polizeihauptkommissar
Direktion Verkehr/Führungsstelle
Örtliche VU-Auswertung/Verkehrslenkung
Königswinterer Straße 500 
53227 Bonn-Ramersdorf 
Tel.: 0228-15-6023
Fax: 0228 / 15-1204
mailto: Ludger.Ellenberger@polizei.nrw.de 
mailto: Verkehrsplanung.Bonn@polizei.nrw.de 
Internet: http://www.polizei-bonn.de 
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Von:    A.Spiess@rheinenergie.com
Gesendet:       Montag, 16. Juli 2018 12:52
An:     Probierz, Maximilian
Betreff:        Bebauungsplan Ro 24 in der Ortschaft Roisdorf

Kategorien:     Stellungnahme TÖB

Sehr geehrter Herr Probierz,

gegen die o.g. Maßnahme bestehen seitens des WBV (Wasserbeschaffungsverband Wesseling Hersel) 
keine Einwände.

für den WBV
als Verbandsingenieur 

Mit freundlichen Grüßen 
Dr. Axel Spieß  
Wassergewinnung Betrieb (WB)  
Leiter Betrieb  
RheinEnergie AG, 50606 Köln  
Telefon 0221 178-3403  
Telefax 0221 178-83403  
Mobil 01520 1633403  
mailto:a.spiess@rheinenergie.com  
www.rheinenergie.com

Besuchen Sie uns im Internet: 
rheinenergie.com 
blog.rheinenergie.com 
facebook.com/ag.rheinenergie 
twitter.com/rheinenergie 
google.com/+rheinenergie 
xing.to/rheinenergie 
linkedin.com/company/rheinenergie
instagram.com/rheinenergie_ag 
youtube.com/rheinenergieag

RheinEnergie AG
Parkgürtel 24, 50823 Köln 
 
Vorstand: 
Dr. Dieter Steinkamp, Vorsitzender  
Dr. Andreas Cerbe 
Norbert Graefrath
Dieter Hassel  
Achim Südmeier
 
Vorsitzender des Aufsichtsrates: 
Bernd Petelkau 
 
Amtsgericht Köln HRB 37306





RSAG AöR – 53719 Siegburg        
 
 
 
 
Stadt Bornheim         Ansprechpartner: 
Stadtplanung         Ralf Mundorf 
Postfach 1140         Geschäftsbereich: 
53308 Bornheim        Qualitätssicherung 
  
 
          Tel:  02241 306 368 
          Fax: 02241 306 373 
          ralf.mundorf@rsag.de 
           
                    4. Juli 2018 
 
 
 
 

Bebauungsplan Ro 24 in der Ortschaft Roisdorf  

 

Sehr geehrter Herr Probierz, 
 
danke für Ihre Mitteilung vom 21. Juni 2018. 
 
Von Seiten der RSAG AöR werden zu dem Bebauungsplan in der vorgesehenen Lage keine 
Bedenken erhoben. 
 
An Hand der von Ihnen eingereichten Unterlagen entnehmen wir, dass die Abfallentsorgung 
an der öffentlichen Verkehrsfläche „Rosental“ stattfindet. 
 
Sicherheitstechnische Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von 
Abfällen entnehmen Sie bitte der DGUV Information 214-033 (BGI 5104) und RASt 06. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Udo Otto     Ralf Mundorf 
 

















:rhein-sieg-kreis* 
Der Landrat 

Rhein-Sieg-Kreis • Der Landrat • Postfach 1551 • 53705 Siegburg 

53332 Bornheim 

Stadt Bornheim 
Rathausstraße 2 

Referat Wirtschaftsförderung und 
Strategische Kreisentwicklung 
- Fachbereich 01.3 -
Frau Trompertz 
Zimmer: 5.20 
Telefon: 02241 -13-23 14 
Telefax: 02241 -13-31 16 
E-Mail: petra.trompertz@rhein-sieg-kreis.de 

Datum und Zeichen Ihres Schreibens Mein Zeichen 
01.3 Tro 

Datum 
10.08.2018 21.06.2018/61 26 01 - Ro 24 

Bebauungsplan Nr. Ro 24 in der Ortschaft Roisdorf 
Beteiligung als TÖB gem. § 4 (2) BauGB 

Sehr geehrter Herr Probierz 
sehr geehrte Damen und Herren, 

wie folgt wird zu dem unter Betreff genannten Bauleitplanverfahren 
Stellung genommen: 
Wirtschaftsförderung 

Das Planvorhaben der Stadt Bornheim wird seitens der Kreiswirtschaftsförderung 
unterstützt und befürwortet. Es wird im Sinne einer vorausschauenden 
Gewerbeflächenpolitik als sinnvoll und notwendig angesehen. 

Immissionsschutz 
Die immissionsschutzrechtlichen Belange wurden nicht hinreichend 
berücksichtigt. 
Die schallschutztechnische Untersuchung der Kramer Schalltechnik GmbH vom 
08.01.2018, Bericht Nr. 17 02 011/02 führt auf Seite 9 die Immissionsorte „IO 1 
Raiffeisenstraße 22 - MI" und „IO 2 Rosental 100 - MI" auf. 

Behindertenparkplätze 
befinden sich vor dem 

Dienstgebäude: Mühlenstraße 51 
Sitz der Kreisverwaltung: Kaiser-Wilhelm-Platz 1 

53721 Siegburg 
Tel. (022 41) 13-0 

Fax (0 22 41) 13 21 79 
Internet: http://www.rhein-sieg-kreis.de 

Konten der Kreiskasse 
Kreissparkasse Köln IBAN: DE94 3705 0299 0001 0077 15 

Haupteingang des 
Kreishauses (Zufahrt 

Mühlenstraße) und im 

SWIFT-BIC: COKSDE33 
Postbank Köln IBAN: DE66 3701 0050 0003 8185 00 

SWIFT-BIC: PBNKDEFF 
Umsatzsteuer-Ident-Nr.: DE 123 102 775 | Steuer-Nr.: 220/5769/0451 Parkhaus P 10 Kreishaus 



Die textlichen Festsetzungen differenzieren nicht zwischen der 
bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit von Anlagen und dem Trennungsgrundsatz 
gemäß § 50 BImSchG. 
Es wird angeregt, die textliche Festsetzung Nr. 6. Absatz 1 wie folgt zu ändern: 
• In räumlichen Geltungsbereich des gesamten Bebauungsplanes sind vom 

Störgrad her alle Anlagen der Abstandsklassen I-IV gemäß Abstandserlass 
2007 NRW unzulässig (§ 9 BauNVO). 

• Satz 2 ersatzlos streichen 

Unter Bezugnahme auf die 10 1+2 i. V. m. mit Nr. 2.2.1, 2.2.2.4 und 2.2.2.5 des 
Abstandserlasses 2007 und beiliegende Anlage, wird angeregt, die textlichen 
Festsetzungen wie folgt zu ergänzen: 
• In GE X sind Anlagen der Abstandsklassen V-VI unzulässig. Zulässig sind mit 

(*) gekennzeichnete Anlagen der Abstandsklassen VI, wenn gutachterlich der 
Nachweis erbracht wird, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte nicht 
überschritten werden. 

• In GE Y sind Anlagen der Abstandsklassen V unzulässig. Zulässig sind mit (*) 
gekennzeichnete Anlagen der Abstandsklassen V, wenn gutachterlich der 
Nachweis erbracht wird, dass die zulässigen Immissionsrichtwerte nicht 
überschritten werden. 

Die Kennzeichnungen der Planbereiche GE X und GE Y sind der Anlage 1 zu 
entnehmen. Die Planzeichnung sowie die Begründung sollten diesbezüglich 
entsprechend angepasst werden. 

Ab-/Niederschlagswasserbeseitigung 

Flächen für die erforderlichen technischen Anlagen zur Rückhaltung des 
behandlungsbedürftigen Niederschlagswasser sind auszuweisen. 
Flächen für die notwendige Niederschlagswasserbehandlung sind auszuweisen, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass bei Nutzung des angrenzenden, 
bestehenden Niederschlagswasserkanalnetzes, einschließlich der Regenklärung, 
die technischen, baulichen und rechtlichen Voraussetzungen dafür bereits 
vorliegen. 
Das Amt für Umwelt- und Naturschutz weist darauf hin, 

• dass das Niederschlagswasser der Dachflächen aus Gewerbegebieten im 
Allgemeinen als schwach belastet anzusehen ist. 

• dass für Versickerungsanlagen wasserrechtliche Erlaubnisse beim Rhein-
Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz zu beantragen sind. Die 
Erlaubnisse der geplanten Regenwasserversickerung der Dachflächen 
können nur in Aussicht gestellt werden, wenn die angeschlossenen 
Dachflächen nicht mit unbeschichteten Metallblechen (Blei, Kupfer oder 
Zink in größeren Anteilen) eingedeckt sind. 

• dass die bestehende wasserrechtliche Genehmigung für das Regenklär-und 
Regenrückhaltebecken (Bornheim-Süd) und die wasserrechtliche Erlaubnis 
für die Einleitung in den Bonner Randkanal gegebenenfalls anzupassen und 
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mit dem Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz abzustimmen 
sind. 

Bodenschutz 

Infolge der Planung werden mehr als 80 % schutzwürdige fruchtbare Böden 
versiegelt. In welchem Maße diese Schutzwürdigkeit durch Fundamente eines 
ehemaligen landwirtschaftlichen Gehöfts nicht mehr zutrifft, lässt die Begründung 
offen. 
Es wird weiterhin in der Begründung ein Eingriff in den Boden festgestellt, dieser 
aber weder quantitativ noch argumentativ (qualitativ) bewertet. 
Als Maßnahme zur Minimierung des Eingriffs wird die Festsetzung der maximalen 
Überbaubarkeit angeführt (80 % der Fläche, ohne Verkehrsflächen), also eben 
die Festsetzung, die zu 80 % Bodenverlust führt. Einen Beitrag zur Minimierung 
vermag das Amt für Umwelt- und Naturschutz dann zu erkennen, wenn 
vorgesehen war, erheblich mehr als 80 % zu versiegeln. Maßnahmen zur 
Kompensation werden nicht genannt. 
Das Amt für Umwelt- und Naturschutz weist auf die Möglichkeit hin, hier 
quantitative Bewertungsverfahren anzuwenden. Erfahrungsgemäß gewährleisten 
diese eine umfassende Berücksichtigung der Bodenschutzbelange. 

Grundwasserschutz 
Die Rechte und Interessen der Erlaubnisnehmer für Grundwasserentnahmen für 
Trinkwasser sowie für landwirtschaftliche Beregnung, im und am überplanten 
Gebiet, müssen jederzeit berücksichtigt werden und gewährleistet sein. 
Der im Plangebiet abgeteufte Entnahmebrunnen (auch Grundwassermessstelle 
7224-024; siehe Anlage) ist ordnungsgemäß zu betreiben oder ordnungsgemäß 
zurück zu bauen. 
Sollte ein Rückbau des Brunnens erforderlich sein, so ist der Rückbau in 
Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt W 135 durchzuführen. 
Mit der Durchführung der Arbeiten ist ein nach DVGW Arbeitsblatt W 120 
zertifiziertes Brunnenbau- und Bohrunternehmen für den Rückbau zu 
beauftragen. 
Der Beginn und der Abschluss der Maßnahme sind dem Rhein-Sieg-Kreis, Amt für 
Umwelt- und Naturschutz, unter Benennung des ausführenden Unternehmens 
und der Beschreibung der Maßnahme anzuzeigen. Ggfs. ist ein wasserrechtlicher 
Bescheid von der Unteren Wasserbehörde vor dem Beginn des Rückbaus zu 
erteilen. Der Antrag ist beim Rhein-Sieg-Kreis, Amt für Umwelt- und Naturschutz 
zu stellen. 
Grundwasserentnahme 
Eine Entwässerung von Baugruben bedarf einer wasserrechtlichen Erlaubnis. Der 
Antrag ist rechtzeitig beim Amt für Umwelt- und Naturschutz einzureichen. Mit 
den Baumaßnahmen darf erst begonnen werden, wenn den Bauherren die 
entsprechenden wasserrechtlichen Bescheide vorliegen. 
Betriebsstörungen und sonstige Vorkommnisse, die erwarten lassen, dass 
wassergefährdende Stoffe in das Grundwasser gelangen, sind unverzüglich dem 
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Amt für Umwelt- und Naturschutz anzuzeigen; außerhalb der Dienstzeiten über 
die Leitstelle des Rhein-Sieg-Kreises, Telefon 02241/12060. Dabei sind Art, 
Umfang, Ort und Zeit des Schadensereignisses möglichst genau anzugeben. 
Landschaftsplan, Artenschutz 
Es wird darum gebeten, dem Amt für Umwelt und Naturschutz des Rhein-Sieg-
Kreises mit Rechtskraft des Bebauungsplanes gemäß § 17 Abs. 6 BNatSchG i. V. 
m. § 34 Abs. 1 LNatSchG das Ergebnis in Bezug auf die festgesetzten 
Kompensationsflächen und -maßnahmen mitzuteilen, damit die Flächen und die 
darauf durchzuführenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in das 
Kompensationsflächenkataster des Rhein-Sieg-Kreises eingetragen werden 
können. 
Hierzu ist ein entsprechendes Formblatt 2.2 als Anlage 2 beigefügt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Umsetzung der festgesetzten 
Kompensationsmaßnahmen dem Amt für Umwelt- und Naturschutz als 
katasterführende Stelle gemäß § 34 Abs. 1 LNatSchG mitzuteilen ist. 

Erneuerbare Energien 

Den Erfordernissen des Klimaschutzes soll gemäß § 1 a Abs. 5 BauGB sowohl 
durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch durch solche, 
die der Anpassung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. 

Nach Auskunft des Solardachkatasters des Rhein-Sieg-Kreises besitzt das 
entsprechende Plangebiet ein solar-energetisches Flächenpotenzial zwischen 
1.006 - 1.021 kWh/m2/a. Daher wird angeregt, den Einsatz erneuerbarer 
Energien zur dezentralen Erzeugung von Wärme und Strom im Baugebiet zu 
prüfen. Es wird angeregt, Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke - unter 
Berücksichtigung der jeweiligen Flächenansprüche - zur energetischen 
Versorgung des geplanten Quartiers in die Prüfung mit einzubeziehen. 

Im Auftrag 

P. Trompertz 

Anlagen 

4 
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Rhein-Sieg-Kreis 
Amt für Natur- und Landschaftsschutz 
z.Hd. Herrn Schuth 
Kaiser-Wilhelm-Piatz 1 
53721 Siegburg 

J 

Kompensationsflächenkataster Rhein-Sieg-Kreis 
Formblatt 2,2 -Abschließende Meldung durch die Genehmigungsbehörde 

1. Projektbeschreibung (Eingriffsvorhaben) 

2. Vorhabensträger/ Eingreifer 

3. Aktenzeichen ULB 

4. Aktenzeichen Genehmigungsbehörde/ Ansprechpartner/ Kontaktdaten 

5. Datum des Genehmigungsbescheides 

6. Kompensationsmaßnahme(n): (nur bei Abweichungen vom LBP) 

(bei mehreren Maßnahmen alle Maßnahmen mit Art und Umfang beschreiben; ggfls. 
Textauszug LBP mit eindeutiger Markierung beifügen) 
a) 
b) 
c) 
d) 

Formblatt F2.2 -Abschließende Meldung durch zuständige Genehmigungsbehörde 
(nicht ULB) 



RHEIN-SIEG-KREIS 
Grundwassermeßstelle 722^ _ 2^ 

STUA-Nr.: TK-Altlast: . 

Sonst. Bez.: WB12!/ 3 f ° 

Koordinaten ermittelt am: 22. 3}-

Rechts: 25 72. Hoch: 56 Z¥ J?Z 

Höhen m ü. N.N. Ni„pkt ave , ermittelt am: 23.^^2 

MPH: m Gelände: 

Eigentümer/Betreiber: 
//* {U> • jfs. 

Gemarkung: ,'s dtrrf- Flur: £jC F'st" 

Lage/Geländeform: fi,ck<Brrc> hcj 

Durchmesser: Ausführung Bild Nr.: 

Straßenkappe StahJGcKopf Betondeckel Überflur Brunnen Sonstiges Anmerkung 

1 2 3 6 5 6 

Bemerkungen: 



Auszug aus dem GeoPortal 
Erstellt für Maßstab 1:1.000 
0 50 N 

1 1 m ctx Ersteller Angelika Förster-Löbbert (100_foerj \ Äy 
Erstellungsdatum 12.07.2018 

Rhein-Sieg-Kreis - Der Land rat 

Kaiser-Wilhelm-Platz 1 
53721 Siegburg i|I) 

Dieser Auszug wurde mit ehern Internet-Browser erzeugt und hat keinen rechtlichen Anspruch 
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